FORUM FÜR SCHMUCK UND DESIGN E.V.
Satzung 
(in der Fassung vom 10.10. 2010)
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen “ Forum für Schmuck und Design e.V.” Er hat seinen Sitz in Köln. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Zweck des Vereins ist es, künstlerisch gestalteten Schmuck einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie Schmuckkunst in der Entwicklung zu fördern. Mitglieder des Vereins erhalten regelmäßig Einladungen zu Ausstellungen und Veranstaltungen. Des Weiteren wird gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Publikation neuer Gestaltungstendenzen in Zusammenarbeit mit bestehenden Medien und Institutionen betrieben.

2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Der Verein “Forum für Schmuck und Design” mit Sitz in Köln verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglieder können alle juristischen und natürlichen Personen werden, die die Ziele des Vereins unterstützen. Der schriftliche Aufnahmeantrag ist an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, für dessen Beschlussfassung die einfache Mehrheit der gewählten Vorstandsmitglieder ausreichend ist.

2. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig und durch schriftliche Erklärung mit einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat mitzuteilen. Der Ausschluss eines Mitgliedes ist zulässig, wenn es seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder in sonstiger Weise den Vereinsinteressen zuwiderhandelt. Eine Pflichtverletzung liegt stets vor, wenn ein Mitglied mit der Zahlung eines Jahresbeitrages in Verzug ist. Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand. Gegen den Beschluss des Vorstandes  kann der Betroffene binnen eines Monats nach Mitteilung des Vorstandes Einspruch einlegen. Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung.
§ 4 Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Er ist jährlich in einer Summe zu entrichten; davon kann der Vorstand in begründeten Fällen eine Ausnahmeregelung zulassen. Der Beitrag für das laufende Jahr ist im ersten Halbjahr zu zahlen. Ist ein Mitglied mehr als drei Monate mit seinem Beitrag im Rückstand, so hat es auf der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht.
§ 5 Organe

Die Organe des Vereins sind:
1. Der Vorstand

2. Die Mitgliederversammlung
Zur vorbereitenden Bearbeitung der Aufgaben des Vereins kann der Vorstand Ausschüsse einsetzen.

§ 6 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:
· Dem Vorsitzenden

· Dem stellvertretenden Vorsitzenden

· Dem Schatzmeister

· Dem Schriftführer

· und mindestens einem Beisitzer (Höchstzahl unbegrenzt)

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder, von denen einer der 1. Vorsitzende oder sein Stellvertreter sein soll.

3. Der Vorstand amtiert bis zur Wahl des neuen Vorstandes.

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl gerechnet, gewählt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Scheidet ein Mitglied während einer Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen.

5. Der Vorstand gibt sich seine Geschäftsordnung selbst.

6. Der Vorstand kann zu seiner Entlastung einen/eine GeschäftsführerIn bestellen. Der/die GeschäftsführerIn nimmt an den Sitzungen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung teil. Die Honorierung und Tätigkeit des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin bzw. seine/ihre Aufgaben legt der Vorstand fest.

§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird mit einer Frist von 14 Tagen unter Ankündigung der Tagesordnung durch den Vorsitzenden oder dessen Beauftragten schriftlich einberufen.

2. Es ist jährlich eine Mitgliederversammlung abzuhalten.

3. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit.

4. Ein Mitglied kann sich durch Vollmacht vertreten lassen. 

§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Zu den besonderen Aufgaben der Mitgliederversammlung gehört insbesondere:

1. Wahl des Vorstandes

2. Entgegennahme und Billigung des Jahresberichts des Vorstandes.

3. Entlastung des Vorstandes.

4. Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages.

5. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins.
§ 9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von dem Schriftführer oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter.

2. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

3. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Bei der Berechnung der Stimmenmehrheit werden Stimmenthaltungen als Neinstimmen gezählt. Beschlüsse über Satzungsänderungen, Personalfragen und die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der Erschienenen.

4. Die Versammlung bestimmt die Art der Abstimmung.

5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten:
· Ort und Zeit der Versammlung

· Person des Versammlungsleiters

· Zahl der erschienenen Mitglieder

· die Tagesordnung

· die einzelnen Abstimmungsergebnisse

· die Art der Abstimmung

· Bei Satzungsänderungen muss der genaue Wortlaut angegeben werden.

§ 10 Mittelverwendung

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Zuwendungen aus Mitteln des Vereins an Mitglieder in ihrer Eigenschaft als Mitglieder sind ausgeschlossen. Die Mitglieder des Vorstands können angemessene Zuwendungen (Ersatz von Auslagen oder Aufwendungen, Vergütungen) erhalten. Einzelheiten hierzu regelt die Mitgliederversammlung. Der Vorstand macht dazu Vorschläge. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
§ 11 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der oben festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der Schatzmeister die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an das Kulturdezernat der Stadt Köln, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

